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Was ist zu tun mit alten Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen? 

Ab dem 24. März 2006 nehmen die Hersteller von Gasentladungslampen im Rahmen ihrer 

gesetzlichen Verpflichtung alle Leuchtstoffröhren und Energiesparlampen zurück und 

entsorgen diese ordnungsgemäß. Die bundesweite Rücknahme wird hierfür einheitlich 

vom herstellereigenen Gemeinschaftsunternehmen LIGHTCYCLE organisiert. 

 

Wie können Handel und Gewerbe diese Altlampen entsorgen lassen? 

1. Über die kommunalen Wertstoffhöfe und Sammelstellen gem. § 9 (4) ElektroG 

(Haushaltsübliche) Kleinmengen von Altlampen können an den entsprechend benannten 

kommunalen Wertstoffhöfen und Sammelstellen kostenlos abgegeben werden. 

 

2. Als Sammelstelle im Sinne § 9 (8) ElektroG nach Registrierung bei Lightcycle  

Gewerbliche Letztbesitzer, Handel oder Entsorgungsunternehmen können sich als 

„Gewerbliche Sammelstelle“ registrieren lassen, wenn das durchschnittliche 

Mengenaufkommen Altlampen etwa 3 m³ / Quartal beträgt (entspricht 3 Gitterboxen 

oder Rungenpaletten). Lightcycle stellt kostenlos entsprechende Sammelbehälter, holt 

diese ab und führt diese einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. 

 

 Informationen und Anmeldung als Sammelstelle: 

 www.lightcycle.de    oder    Tel. 089 579 59 121  

 

3. Über eine bei Lightcycle gem. § 9 (8) ElektroG registrierte Sammelstelle 

Altlampen können auch bei bestimmten, gem. § 9 (8) registrierten Entsorgungs-

unternehmen und Sammelstellen (z. B. bei Groß- und Einzelhändlern, Logistik-

unternehmen) abgegeben werden. Für evtl. Abhol- und Handlingleistungen, die über die 

gesetzliche Rücknahmeverpflichtung hinausgehen, können von der Sammelstelle ggf. 

separate Serviceentgelte verlangt werden. 

 

Informationen über nächstgelegene Entsorger oder gewerbliche Sammelstellen: 

ab Mitte März:      www.lightcycle.de    oder    Tel. 089 579 59 121  

 

Übrigens… gemäß § 1 (2) TgV und § 1 (3) NachwV entfallen die Transportgenehmigungs- und Nachweis-

pflichten bei der Entsorgung von Gasentladungslampen im Rahmen des Lightcycle-Rücknahmesystems. 

 


